	[image: image1.png]Bureaux Europe, 20 place des Halles
F-67000 STRASBOURG - Tel: +33 (0)3 88 22 07 07 - Fax: +33 (0)3 88 75 67 19
E-mail: secretariat@a-e-r.org - Website: www.a-e-r.org






- 2 -

Straßburg, 21. Juni 2004

Pressemitteilung

EU-Verfassung

EU-Verfassung bestätigt: Dienstleistungen in den Bereichen Kultur, Bildung, Gesundheit und  Soziales sind keine reine Handelsware

- Sieg in letzter Minute für Europäische Bürger - Regionen danken irischer EU-Präsidentschaft für  engagierte Verhandlungsführung - Erfolgreiche VRE- Kampagne:

Im ursprünglichen Entwurf des EU-Verfassungsvertrages  zur Gemeinsamen Handelspolitik fanden sich Bestimmungen, die aufgrund ihrer primär marktwirtschaftlichen Ausrichtung den freien Zugang der Bürger zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und deren Qualitätssicherung  ernsthaft hätten  gefährden können.

Die von der Versammlung der Regionen (VRE/AER) eingeleitete Kampagne gegen die Einführung qualifizierter Mehrheitsentscheidungen zu Kultur, Bildung, Gesundheit und Soziales im Rahmen der Gemeinsame Handelspolitik der EU war erfolgreich. Die endgültige Version des Verfassungsvertrages, die am Freitag letzter Woche beschlossen wurde, enthält einen wichtigen in letzter Minute eingefügten Zusatz. Bei Abstimmungen im Rat über Verhandlungen und Abschluss internationaler Abkommen in den Bereichen Kultur, Bildung, Gesundheit ist nun  Einstimmigkeit erforderlich, wenn das Risiko besteht, "daß die Verträge ernsthaft die nationale Organisation dieser Dienstleistung bedrohen und die Verantwortung der Mitgliedstaaten für deren Bereitstellung beeinträchtigen."( Art. III-217, (7)).

"Letztendlich wird bestätigt, daß die Kontrolle der Mitgliedstaaten für diese Sektoren von wesentlicher  Bedeutung für die Zukunft Europas ist. Obgleich die Formulierung der Verfassungsbestimmung nicht  eindeutig zum Ausdruck bringt, wann  ein Einstimmigkeitsvotum geboten ist, begrüßt die VRE die Entscheidung des Europäischen Rates. Sie bekräftigt damit den politischen Willen der Mitgliedstaaten, Dienstleistungen von allgemeinem Interesse vor den Gesetzen des Marktes zu schützen und sie nicht ausschließlich als Handelswaren zu betrachten," so Liese Prokop, Präsidentin der VRE und  Stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Niederösterreich. "Mein Dank gilt insbesondere der EU-Präsidentschaft von Irland, das die Bedeutung dieser Frage erkannte, aber auch allen VRE-Mitgliedregionen und den Organisationen der Zivilgesellschaft, die unsere Kampagne unterstützten."
Die VRE war immer der Ansicht, daß  Entscheidungen in diesen sensiblen Bereichen nur einstimmig getroffen werden können und deshalb im Rahmen der Gemeinsamen Handelspolitik auch nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fallen sollten. Die genannten Bereiche sind nationale und regionale Kernzuständigkeiten. Die Bürger Europas bestehen auf qualitätsorientierter Versorgung. Liese Prokop hebt hervor, "daß die Regionen bei der Verfassungsdiskussion sich  fast im Alleingang für den Schutz dieser Dienstleistungen einsetzten. Die jetzt beschlossenen Änderungen bestätigen die Besorgnisse der VRE. Es scheint so, daß die Mitgliedstaaten in letzter Minute realisierten, daß im Gegensatz zu den von der Europäischen Kommission vorgetragenen Argumenten internationale Abkommen wie zum Beispiel das Allgemeine Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen(GATS) sehr wohl ein Risiko für Kultur-, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialdienstleistungen in Europa darstellen."
__________________________

VRE-Kontakte:

Dr Franz J. STUMMANN, Stellv. Generalsekretär, Tel : +33 3 88 22 74 47, E-mail f.stummann@a-e-r.org oder Joanna BENFIELD, Sekretär der Kommission 'Institutionelle Angelegenheiten', Tel : +33 3 88 22 74 36, E-mail j.benfield@a-e-r.org
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